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Stand: 07.04.2005 

 
 

Satzung 
 

für den 
 

Förderverein  
Krankenhaus München-Bogenhausen e.V. 

 
 
 
 
 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen „Förderverein Krankenhaus München-Bogenhausen“ und soll in 

das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“. 
 
2.  Der Verein hat seinen Sitz in München. 
 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Zweck 
 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der beruflichen 

Förderung, insbesondere von Maßnahmen und Aktionen, die der Aufklärung, der gesund-
heitlichen Früherkennung oder der Rehabilitation dienen. 

 
2. Dieser Zweck soll unter anderem erreicht werden durch die Beschaffung von Mitteln und de-

ren Verwendung, wie z.B. durch: 
 
 - Beratung und Hilfe für Patienten und deren Angehörige, auch unter Zuhilfenahme von 

bereits bestehenden Einrichtungen und Selbsthilfegruppen sowie von Fachkräften aus 
dem Krankenhaus München Bogenhausen mit Mitteln des Vereins, wie z.B. bei Erste-
Hilfe-Kursen, Vorträgen und Veranstaltungen sowie Maßnahmen zum Lernen im Um-
gang mit Handicaps,  

 
 - Vergabe von Stipendien und Fördermittel zur Fort- und Weiterbildung , 
 
 - Tätigwerden als Förderverein zur Unterstützung des Notarztdienstes der LHSt München 

im Münchner Osten 
 
 Eine Unterstützung kommerzieller Zwecke ist ausgeschlossen. 
 
3. Über die einzelnen Fördermaßnahmen entscheidet der Vorstand, in der Regel auf Vorschlag 

des Beirates. 
 
4. Die einmalige Förderung begründet keine Ansprüche auf künftige Förderung. 
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§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie ausschließlich eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Der Zweck des Vereins ist ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne der Ab-
gabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
Die Mittel des Vereins und etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Der Verein darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen, begünstigen. 
 
 
 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen und nicht rechtsfähige Vereine 

werden, die bereit sind, die Vereinszwecke zu fördern. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche 
Erklärung. 

 
2. Auf Vorschlag kann der Vorstand Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen. 
 
 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet 
  
 a) mit dem Tod des Mitglieds, 
 b) bei juristischen Personen oder sonstigen Vereinigungen mit deren Auflösung, 
 c) durch freiwilligen Austritt, 
 d) durch Ausschluss aus dem Verein. 
 
2. Der freiwillige Austritt kann unter einer Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 

zum Ende eines Kalenderjahres durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand erklärt werden. 
 
3. Ein Mitlied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, 

wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist.  
 
4. Ein Mitglied kann bei groben Verstößen gegen die Ziele des Vereins oder wenn es dem An-

sehen des Vereins schadet, durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden. 
 
5. Ein Mitglied hat beim Ausscheiden aus dem Verein keinerlei Ansprüche finanzieller Art gegen 

den Verein. 
 
6. Der/die Betroffene ist vor der Beschlussfassung anzuhören. Gegen den Ausschließungsbe-

schluss des Vorstandes steht dem/der Betroffenen das Einspruchsrecht an die Mitgliederver-
sammlung zu, die endgültig entscheidet. Der ordentliche Rechtsweg wird damit nicht ausge-
schlossen. 

 
 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Die Mitglieder üben ihre Rechte in der Mitgliederversammlung aus. Sie haben die Beiträge zu ent-
richten, die von der Mitgliederversammlung beschlossen werden, die im Laufe eines Jahres ein-
treten, entrichten den Beitrag für das ganze Jahr.  
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§ 7 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) der Beirat. 
 
 

§ 8 Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist für die folgenden Aufgaben zuständig: 
 
 a) Entgegennahme des Jahresberichtes, des Kassenberichtes und des Berichtes der Kas-

senprüfer. 
 b) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge. 
 c) Entlastung der Mitglieder des Vorstandes. 
 e) Wahl und Abberufung des Vorstandes. 
 f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins. 
 g) Wahl des/der Kassenprüfer/s. 
 
2. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Übertragung des Stimm-

rechts auf andere Vereinsmitglieder ist nicht zulässig. 
 
3. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom/von der Vorsitzenden des Vorstandes min-

destens einmal im Jahr schriftlich einberufen. Die Einladung erfolgt unter Angabe von Zeit, 
Ort und Tagesordnung mit einer Ladungsfrist von vier Wochen. 

 
4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse dies er-

fordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen und des Zwecks 
verlangt. 

 
 

§ 9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom/von der Vorsitzenden (Vorstand), bei Verhinderung von 

einem/r der Stellvertreter/innen (Vorstand) geleitet. Sind alle verhindert, bestimmt die Ver-
sammlung eine/n Leiter/in. 

 
2. Der/die Protokollführer/in wird von der Versammlung bestimmt. Der/die Protokollführer/in 

kann auch ein Nichtmitglied sein. 
 
3. Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlungsleitung. Sie muss schriftlich durchge-

führt werden, wenn ein Viertel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder dies verlangt. 

 
4. Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 

die Satzung nichts anderes bestimmt. Zur Änderung der Satzung sowie zur vorzeitigen Ab-
setzung von Vorstandsmitgliedern ist eine Mehrheit von ¾ der abgegeben gültigem Stimmen 
erforderlich. 

 
5. Über die Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift gefertigt, die die Ergebnisse der Mit-

gliederversammlung enthält. Sie ist von der Versammlungsleitung und vom/von der Proto-
kollführer/in zu unterzeichnen. 

 Die Niederschrift ist auf der darauffolgenden Mitgliederversammlung zu genehmigen. 
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§ 10 Vorstand 
 
1.  Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden des Vorstandes, und bis zu zwei stellvertre-

tende/n Vorsitzende/n des Vorstandes und dem/der Schatzmeister/in. 
 
2. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 

zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
3. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht 

durch Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fal-
len insbesondere folgende Aufgaben: 

 
 a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie die Aufstellung der Ta-

gesordnung, 
 b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
 c) Vorbereitung der Rechnungslegung und der Erstellung des Jahresberichtes, 
 d) Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln, 
 e) die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens, 
 f) Geschäftsführung des Vereins. 
 
4. Der Vorstand im Sinne des & 26 BGB sind der Vorsitzende, seine Stellvertreter und der 

Schatzmeister, Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. 
 
5. Die Mitglieder des Vorstandes arbeiten ehrenamtlich. Sie erhalten Aufwendungen, die durch 

ihre Tätigkeit für den Verein entstanden sind, gegen Nachweis im angemessenen Umfang 
erstattet. 

 
 

§ 11 Beirat 
 
Zur Förderung der Zwecke des Vereins, insbesondere zur Vorbereitung der Vergabe der Förder-
mittel und zur Beratung des Vorstandes bei der Durchführung seiner Aufgaben wird ein Beirat ge-
bildet. 
 
 

§ 12 Geschäftsordnung 
 

1. Die Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder, wenn die Satzung keine andere Mehrheit bestimmt. Bei Stimmengleichheit ist ein An-
trag abgelehnt. 

 
2. Vorstand und Beirat sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist. 
 
3. In dringenden Fällen ist der/die Vorsitzende berechtigt, allein zu entscheiden. Der Vorstand 

ist unverzüglich zu unterrichten. 
 
4. Die Leitung der Mitgliederversammlung und der Sitzungen des Vorstandes obliegen dem/der 

Vorsitzenden, im Verhinderungsfall einem/r der beiden Stellvertreter/in. 
 
 

§ 13 Finanzierung 
 
Die zur Erreichung des Vereinszweckes erforderlichen Mittel werden durch Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und sonstige Zuwendungen aufgebracht. Über die Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu 
führen. 
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§ 14 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zwecke einberufenen Mit-
gliederversammlung erfolgen. Der Auflösungsbeschluss bedarf der Zustimmung von ¾ der anwe-
senden Mitglieder. Im Falle der Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch den zur Zeit 
der Auflösung amtierenden Vorstand. 
 
 

§ 15 Vermögensauflösung 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
vorhandene Vermögen des Vereins der Landeshauptstadt München zu, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke (insbesondere die gesundheitliche Vorsorge ihrer Bür-
ger/innen) zu verwenden hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
München, den 5 Februar 1998 
Die Gründungsmitglieder 
Ergänzt am 07.04.1998 
durch Vorstandsbeschluss 
geändert durch die Mitgliederversammlung 
am 05.02.1999 
geändert durch die Mitgliederversammlung 
am 07. April 2005 


